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E H R U N G S O R D N U N G 
NFV Bezirk Braunschweig

für seine Meister, Vereine und verdiente Sportkameradinnen
und Sportkameraden.

1. Meisterehrung
Die Ehrung der Meister kann auf dem Bezirkstag, Bezirksjugendtag, einer Arbeitstagung des 
Bezirkes oder auf dem Fußballfeld erfolgen.

a) Frauen und Herren
Der Meister der Bezirksoberliga (Herren) erhält einen Wandteller mit Gravur 
(Vereinsnamen) und einen Gutschein über 250,-- €. Alle anderen Meister werden durch 
einen Wandteller mit Gravur (Vereinsnamen) und mit einem guten Wettspielball geehrt.

Ein evtl. zusätzlicher Aufsteiger in die Niedersachsenliga erhält einen guten Wettspielball.

Der Frauen-Bezirksmeister erhält einen Wandteller mit Gravur (Vereinsnamen)
und einen Gutschein über 125,-- €.
Die Bezirkspokalsieger erhalten einen Pokal zum Verbleib und einen Gutschein
über 250,-€.
der unterlegene Endspielteilnehmer bekommt einen Erinnerungspokal, sowie einen
Gutschein über 150,-- €.

b) Jugend
Im Jugendbereich sind folgende Ehrungen vorgesehen:

A-, B- und C-: Wandteller mit Gravur, Ball und einen Scheck über 150,-- €.
Juniorinnen/Junioren Anstelle des Gutscheines kann der BJA auch eine 

Erinnerungsgabe an die einzelnen Spieler übergeben.

Bezirkspokalsieger:
A-, B- Junioren Wandteller mit Gravur und Übergabe des Wanderpokals.

Außerdem werden den Endspielteilnehmern je ein Ball und für 
beide Mannschaften 50,-- € oder eine Erinnerungsgabe für
die Jugendlichen zur Verfügung gestellt.

Staffelsieger: A-Juniorenliga 2 Wandteller mit Gravur und Ball
B-Juniorenliga 2 Wandteller mit Gravur und Ball
C-Juniorenliga 2 Wandteller mit Gravur und Ball

Bezirksschulmeister: Die Schulmeister erhalten für jede Wettkampfklasse einen
Wandteller und einen Ball.
Die an der Endrunde teilnehmenden Schulen (pro Wettkampf-
Klasse 4 Schulen) erhalten eine Urkunde (NfV) und einen Ball.

c) Fairnesswettbewerb
Mannschaften des Bezirkes, die sich durch sportliche Fairness auszeichnen, erhalten
nach vier Jahren ohne Beanstandungen einen Ball und nach fünf Jahren einen Pokal
überreicht.
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d) Vereinsjubiläen
Vereinen, die mit mindestens einer Mannschaft im Bezirk spielen, wird außer den 
Präsenten des DFB und NFV zu den klassischen Jubiläen ein Wettspielball überreicht.

e) Ernennungen
Zum Ehrenvorsitzenden des Niedersächsischen Fußballverbandes e.V. Bezirk
Braunschweig – können Sportkameraden ernannt werden, die das Amt des Bezirks-
vorsitzenden mindestens 10 Jahre ausgeführt haben.

f) Zum Ehrenmitglied des Niedersächsischen Fußballverbandes e.V.  Bezirk Braunschweig 
können Sportkameraden ernannt werden, die ein Amt im Bezirksvorstand mindestens 
15 Jahre verdienstvoll ausgeführt haben.

g) Auszeichnungen
Als Auszeichnungen werden die Ehrennadeln des Bezirks Braunschweig, das 
Jugendleiterehrenzeichen und die Schiedsrichterehrennadel verliehen.

2. Außerdem können folgende Ehrungen beim Bezirksvorstand beantragt werden:
Die Verdienst- und Ehrennadeln, sowie den Ehrenring des Niedersächsischen 
Fußballverbandes,

Die Verdienstnadel des Deutschen Fußballbundes.

Die Anträge sind grundsätzlich bis zum 1. April des jeweiligen Kalenderjahres (DFB-Verdienst-
Nadel bis zum 15.Januar des jeweiligen Kalenderjahres) beim Schriftführer oder stellv. 
Vorsitzenden, entsprechend dem Geschäftsverteilungsplan, einzureichen.
In Ausnahmefällen entscheidet der Bezirksvorstand über die Berechtigung.

a) Silberne Ehrennadel des NFV – Bezirk Braunschweig             
Die Verleihung erfolgt an Vereins- und Verbandsmitarbeiter, die sich besondere
Verdienste um den Fußballsport erworben haben und ihre Tätigkeit mindestens 10 Jahre
ausüben.

b) Goldene Ehrennadel des NFV – Bezirk Braunschweig
Die Bezirksnadel in Gold ist die höchste Auszeichnung im Bezirk. Die Verleihung ist nur 
für langjährige und verdienstvolle Vorstands-, Beirats- und Ausschussmitglieder im Bezirk
und in den Kreisen vorgesehen. Sie setzt eine ehrenamtliche Mitarbeit von 25 Jahren
voraus und wird maximal 4 (vier) mal pro Jahr verliehen, davon 3 Anträge aus den Kreisen
und ein Antrag vom Bezirksvorstand.

Die silbernen und goldenen Ehrennadel des NFV Bezirk Braunschweig sowie die Nadeln des 
Verbandes und des DFB werden grundsätzlich nur auf dem Ehrungstag des Bezirkes oder auf 
dem Bezirkstag verliehen.

c) Schiedsrichterehrennadel des NFV – Bezirk Braunschweig
Der Bezirksschiedsrichterausschuss befindet auf Vorschlag der Kreise über die Verleihung
der Schiedsrichternadel.
Sie ist für Schiedsrichter vorgesehen, die ihr Amt in allen Belangen vorbildlich ausüben.
Für jeden Kreis werden pro Jahr 2 – 3 Nadeln zur Verfügung gestellt.

d) Jugendleiterehrenzeichen des NFV – Bezirk Braunschweig
Das Jugendleiterehrenzeichen des NFV – Bezirk Braunschweig wird in drei Ausführungen
verliehen und setzt folgende Tätigkeiten voraus:

Bronze:
Ununterbrochene Tätigkeit als Verbandsmitarbeiter, Vereinsjugendleiter oder als
Mannschaftsbetreuer über 5 Jahre.
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Silber:
Ununterbrochene Tätigkeit als Verbandsmitarbeiter, Vereinsjugendleiter oder als
Mannschaftsbetreuer über 9 Jahre.

Gold:
Ununterbrochene Tätigkeit als Verbandsmitarbeiter, Vereinsjugendleiter oder als
Mannschaftsbetreuer über 12 Jahre.
Die Zuständigkeit der Verleihung liegt beim Bezirksjuniorenausschuss, auf Vorschlag der Kreise.

Verdienst- und Ehrennadeln, Ehrenring des Niedersächsischen Fußballverbandes
(entsprechend § 4 NFV – Ehrenordnung)

e) Die Verdienstnadel kann verliehen werden an Schiedsrichter, die mindestens 15 Jahre als     
Schiedsrichter tätig gewesen sind, sowie an Vereinsmitarbeiter, die mindestens 15 Jahre 
eine verdienstvolle Tätigkeit im Verein ausgeübt haben. 

f) Die Silberne Verdienstnadel kann verliehen werden an Schiedsrichter, die mindestens 
25 Jahre aktiv als Schiedsrichter tätig gewesen sind, sowie an Vereinsmitarbeiter, die     
mindestens 25 Jahre eine verdienstvolle Tätigkeit im Verein ausgeübt haben.

g) Die Goldene Verdienstnadel kann verliehen werden an Schiedsrichter, die mindestens 
40 Jahre aktiv als Schiedsrichter tätig gewesen sind, sowie an Vereinsmitarbeiter, die 
mindestens 40 Jahre eine verdienstvolle Tätigkeit im Verein ausgeübt haben. 

h) Die Silberne Ehrennadel kann für eine mindestens 15-jährige verdienstvolle Arbeit auf     
Verbands-, Bezirks- oder Kreisebene im Niedersächsischen Fußball verliehen werden.

i)       Die Goldene Ehrennadel kann für eine mindestens 25-jährige verdienstvolle Arbeit auf
Verbands-, Bezirks- oder Kreisebene im Niedersächsischen Fußballverband verliehen
werden.

j) Der Goldene Ehrenring kann an Personen verliehen werden, die sich durch 
herausragende Verdienste für den Landesverband ausgezeichnet haben.

k) Verdienstnadel des Deutschen Fußballbundes
Für äußerst langjährige und verdienstvolle Mitarbeiter sieht der Deutsche Fußballbund
die Ehrung durch seine Verdienstnadel vor. (siehe § 4 der DFB – Ehrenordnung)
Da die Einreichung bis zum 1. April des jeweiligen Jahres zu erfolgen hat, ist der Termin
des Bezirkes zum 15. Januar zu beachten. (siehe § 2 der Bezirksehrenordnung)

l) Über die Auszeichnungen werden Urkunden verliehen.

3. Zusammenfassung

a) Widerruf von Ernennungen und Auszeichnungen
Der Bezirksvorstand kann Ernennungen und Auszeichnungen entziehen, wenn die 
Voraussetzungen hierzu vorliegen. Die Antragstellung muss durch oder beim Bezirks-
vorstand erfolgen.

b) Beschlussfassung
Die Beschlussfassung über eingereichte  Anträge erfolgt beim Bezirksvorstand bzw. 
beim Bezirksschiedsrichter- oder Bezirksjuniorenausschuss.
Die Zustimmung ist mit einfacher Mehrheit gegeben.

c) Die Ehrenordnung hat bis auf Widerruf Gültigkeit.

Flachstöckheim, 15. April 2015


